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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einladung zur Wahl des Vorstandes  
der Teilnehmergemeinschaft im Flurbereinigungsverfahren  

Einhausen-West - Deichsanierung 
 

Mit dem Flurbereinigungsbeschluss des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion in Wiesbaden vom 10. Juni 2025 ist die Teilnehmergemeinschaft (TG) als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts entstanden. Die TG wird durch die Teilnehmer (Eigentümer und Erbbauberechtigte der zum Flurbe-
reinigungsgebiet gehörenden Grundstücke) gebildet. Nach § 21 Abs. 1 und 5 FlurbG ist für jede Teilnehmer-
gemeinschaft ein aus mehreren Mitgliedern bestehender Vorstand und für jedes Vorstandsmitglied ein Stell-
vertreter zu wählen.  
Hiermit werden alle Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte (Teilnehmer) sowie alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger zu einer Teilnehmerversammlung mit Wahltermin eingeladen für  
 

Donnerstag, den 03. Juli 2025 um 19:00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle Einhausen, 
Schulstraße 8, 64683 Einhausen. 

 
Gewählt werden fünf ordentliche Mitglieder und fünf stellvertretende Mitglieder des Vorstandes der 
Teilnehmergemeinschaft.  
 
Wahlberechtigt sind alle im Wahltermin anwesenden Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten oder 
deren Bevollmächtigte. Teilnehmer, die am persönlichen Erscheinen im Wahltermin verhindert sind, können 
sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Bevollmächtigte haben sich im Wahltermin durch eine 
schriftliche Vollmacht des zu vertretenden Eigentümers auszuweisen. Die Wahlberechtigung ist im Termin 
nachzuweisen. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument zur Wahl 
mit. 
Wählbar sind nur natürliche Personen. Diese müssen nicht Teilnehmer am Flurbereinigungsverfahren sein. 
Ebenso können auch am Wahltermin abwesende Personen gewählt werden, wenn die Bereitschaft hierzu 
schriftlich vorgelegt wird. 
 
Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Bevollmäch-
tigten mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte, auch 
wenn dieser von mehreren Grundstückseigentümern bevollmächtigt wurde, hat nur eine Stimme. Gemein-
schaftliche Eigentümer (Erbengemeinschaften, Eheleute) gelten als ein Teilnehmer.  
 
Kommt die Wahl im Termin nicht zustande und ein neuer Wahltermin verspricht keinen Erfolg, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde Mitglieder des Vorstandes nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertre-
tung bestellen. 
 
Informationen zum Verfahren sind unter der Internetadresse https://hvbg.hessen.de/UF2653 abrufbar. 
 
 
Heppenheim, den 10. Juni 2025 
Im Auftrag 
gez. B. Uhlig 
(Verfahrensleiterin)   

https://hvbg.hessen.de/UF2653


Hessisches Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde - 
 
Schaperstraße 16 
65195 Wiesbaden 
Tel.-Nr.: 0611/535 - 0, Fax-Nr.: 0611/535 - 5309 
E-Mail: info.hlbg@hvbg.hessen.de  

 
Gz.: II 2-LA-05-26-53-01-B-0001#002 

 
Flurbereinigungsverfahren Einhausen-West – Deichsanierung 
Verfahrensnummer: UF 2653 
 
 

I. Flurbereinigungsbeschluss 
 
 
1. Anordnung 
Auf Antrag des Regierungspräsidiums Darmstadt, als Enteignungsbehörde, wird gemäß § 87 Abs. 4 (in Ver-
bindung mit § 1) des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit 
geltenden Fassung aus Anlass der Rheinflügeldeichsanierung an der Weschnitz zwischen Einhausen und 
Biblis für die im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstücke der Gemeinde Einhausen, Teile der Gemar-
kung Groß-Hausen und Klein-Hausen eine Flurbereinigung nach § 87 Abs. 1 und § 1 in Verbindung mit § 37 
FlurbG (kombiniertes Verfahren) angeordnet. 
 
2. Flurbereinigungsgebiet 
Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von 533,6 ha, von denen in der Gemarkung Groß-Hausen 
204,0 ha und in der Gemarkung Klein-Hausen 329,6 ha liegen. Es umfasst die im Flurstücksverzeichnis (An-
lage 1) aufgeführten Grundstücke. Die Grenzen des Flurbereinigungsgebietes sind auf der Übersichtskarte 
(Anlage 2) und der Gebietskarte (Anlage 3) mit einer gestrichelten Linie kenntlich gemacht. Die Karten sind 
keine Bestandteile dieses Beschlusses. 
 
3. Teilnehmergemeinschaft 
Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die den Eigentümerinnen und Eigentümern gleichstehenden 
Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer) bilden die Teilnehmergemeinschaft. Sie führt den Namen: 
 

„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 
Einhausen-West - Deichsanierung“ 

 
Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Einhausen. 
 
4. Flurbereinigungsbehörde 
Die für die Durchführung der Flurbereinigung zuständige Flurbereinigungsbehörde ist das Amt für Bodenma-
nagement Heppenheim, Odenwaldstraße 6, 64646 Heppenheim. 
 
Die Flurbereinigungsbehörde ist erreichbar per Telefon unter (0611) 535 - 8000, per Fax unter 
(0611) 327 - 605392 oder per E-Mail unter info.afb-heppenheim@hvbg.hessen.de. 
 
5. Beteiligte 
Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte nach § 10 FlurbG): 
 

1. als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die den Eigentü-
merinnen und Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet ge-
hörenden Grundstücke. 

 
2. als Nebenbeteiligte  

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungsverfah-
ren betroffen werden, 



 
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öffentliche 

Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 
FlurbG), 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusam-
menhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 

 
d) Inhaberinnen und Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-

stücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke be-
schränken, 

 
e) Empfängerinnen und Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum 

Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG) und  
 
f) Eigentümerinnen und Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstü-

cken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungskosten oder Ausführungskosten auferlegt wird 
(§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an den Grenzen des 
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 
 

Der Träger des Unternehmens ist Nebenbeteiligter gemäß § 88 Nr. 2 FlurbG. 
 

6. Unternehmensträger 
Träger des Unternehmens ist der Gewässerverband Bergstraße, vertreten durch Herrn Ulrich Androsch (Ge-
schäftsführer), An der Weschnitz 1, 64653 Lorsch. 
 
7. Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 
Nach §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG gelten von der Bekanntgabe dieses Flurbereinigungsbeschlusses bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes bzw. bis zur Ausführungsanordnung folgende Einschränkun-
gen: 
 

1. An der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur Än-
derungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 
 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt wer-
den. 

 
3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufer-

gehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde beseitigt werden. Andere gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Rebstö-
cken und Hopfenstöcken bleiben unberührt. 

 
4. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen 

der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung darf nur im Einvernehmen mit der 
Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

 
Sind entgegen den Vorschriften der Nummern 1 und 2 Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt 
oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurberei-
nigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der 
Flurbereinigung dienlich ist. 
 
Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde 
Ersatzpflanzungen anordnen. 
 
Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift der Nr. 4 vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungs-
behörde anordnen, dass die Person, die das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach 
den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 
 



Entstehende Kosten bei Verstößen gegen die o. g. Einschränkungen werden der verursachenden Person 
zur Last gelegt. 
 
Die Genehmigungsbedürftigkeit für die o. g. Maßnahmen aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften bleibt unbe-
rührt. 

 
8. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
Die Beteiligten werden nach § 14 FlurbG aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb von drei Monaten nach Bekannt-
gabe dieses Beschlusses bei der Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Werden Rechte nach Ablauf dieser 
Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen. 
 
Die Inhaberin oder der Inhaber eines o. a. Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie die beteiligte Person, gegenüber der die Frist durch die 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
9. Betretungsrecht  
Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind nach § 35 FlurbG berechtigt, zur Vorbereitung und zur 
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen erforderlichen 
Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 
 
10. Bekanntmachung 
Dieser Flurbereinigungsbeschluss inkl. des Flurstücksverzeichnisses (Anlage 1) und die Übersichtskarte 
(Anlage 2) werden in der Flurbereinigungsgemeinde Einhausen und in den angrenzenden Gemeinden Biblis, 
Groß-Rohrheim, Gernsheim, Bensheim, Lorsch und Bürstadt öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gleichzeitig werden der Flurbereinigungsbeschluss mit Begründung inkl. des Flurstücksverzeichnisses (An-
lage 1) und die Gebietskarte (Anlage 3) gemäß § 6 Abs. 3 FlurbG für die Dauer von zwei Wochen nach der 
öffentlichen Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt.  
 
Die Auslegung erfolgt bei der Gemeinde Einhausen, Marktplatz 5, 64683 Einhausen während der Dienstzei-
ten. 
Darüber hinaus sind die zur Einsichtnahme ausgelegten Unterlagen über die Internetadresse 
https://hvbg.hessen.de/UF2653 abrufbar. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden beim 
 

Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde - 

Schaperstraße 16 
65195 Wiesbaden. 

 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Der Lauf der Widerspruchsfrist be-
ginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. 
 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 
686), in der derzeit geltenden Fassung, wird die sofortige Vollziehung des Flurbereinigungsbeschlusses im 
öffentlichen Interesse angeordnet. 
Die sofortige Vollziehung hat zur Folge, dass die Erhebung von Widersprüchen und Anfechtungsklagen ge-
gen den Flurbereinigungsbeschluss keine aufschiebende Wirkung hat. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Nach § 80 Abs. 5 VwGO kann auf Antrag der  

https://hvbg.hessen.de/UF2653


 
Hessische Verwaltungsgerichtshof 

- Flurbereinigungsgericht - 
Goethestraße 41+43 

 34119 Kassel 
 
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ganz oder teilweise wiederherstellen. Dieser Antrag ist schrift-
lich zu stellen oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Datenschutz 
Die Datenschutzerklärung für das Flurbereinigungsverfahren kann im Internet unter der Internetadresse 
https://hvbg.hessen.de/datenschutz eingesehen werden. 
 
Wiesbaden, den 10. Juni 2025 
 

Hessisches Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde -  

 
Im Auftrag 
gez. Dr. Nobis  
(Dezernentin) 

  

https://hvbg.hessen.de/datenschutz


Anlage 1  
 
Zum Flurbereinigungsbeschluss vom 10. Juni 2025 
Flurbereinigungsverfahren Einhausen-West - Deichsanierung, Verf.-Nr.: UF 2653 
 
Flurstücksverzeichnis  
 
Dem Flurbereinigungsverfahren unterliegen die nachfolgend aufgeführten Grundstücke: 
 
Gemeinde Einhausen 
Gemarkung Groß-Hausen 
 

Flur Flurstücke 
4 20/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/4, 38/6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 47/1, 48, 49, 50/1, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68/1, 68/3, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 78/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 
107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 
120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 
133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138/1, 139/3, 139/4, 140/1, 141/1, 142/1, 142/3, 142/4, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155/1, 156/1, 156/2, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 
198/2, 199, 200/44, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214/1, 214/3, 214/4, 214/5 

5 gesamte Flur 
6 gesamte Flur 
11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 

30 
 
Gemarkung Klein-Hausen 
 

Flur Flurstücke 
2 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 120/4, 120/5, 122/2, 
122/3, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138/1, 141/1, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156/1, 156/2, 157/1, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203, 204, 
205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 
262, 263, 264, 265, 326/2, 326/5, 329/4, 330/1, 331, 332/1, 333, 334/2, 335/2, 337, 338, 
339, 344/1, 345/3, 346, 362, 370, 380 

3 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39/1, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/1, 
58/2, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75/1, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

4 gesamte Flur 
5 gesamte Flur 
6 gesamte Flur 
7 gesamte Flur 
8 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 

18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 191, 192, 193, 194, 195, 207, 
208/5 

 


	Öffentliche Bekanntmachung

